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 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer acht-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und da-
bei insbesondere auf die Auswirkungen einseitiger wirtschaftlicher Maßnahmen auf die Ver-
wirklichung einer nachhaltigen Entwicklung einzugehen. 

49. Plenarsitzung 
19. Dezember 2023 


